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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Landeskrankenhausgesetzes

Das Landeskrankenhausgesetz vom 18. September 2011 (GVBl. 
S. 483), das zuletzt durch Gesetz vom 3. Juni 2025 (GVBl. S. 238) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.	 In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 6 wie folgt gefasst:

„§ 6 Krankenhausplan“.
2.	 § 6 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 6 
Krankenhausplan“.

b)	 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa)	Die Nummern 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„2.	 Versorgungsziele, Leistungsgruppen, Qualitätsan-
forderungen sowie die Voraussetzungen für die Zu-
lassung zur Notfallversorgung und zur sektoren-
übergreifenden Versorgung benennt,

3.	 die Standorte der Krankenhäuser mit den Leis-
tungsgruppen und Fachrichtungen ausweist und 
standort-, abteilungs- und leistungsgruppenbezoge-
ne Festlegungen zu den Behandlungs- und Leis-
tungskapazitäten treffen kann,“.

bb)	Nummer 5 wird wie folgt gefasst:
„5.	 die in §  2 Nummer  1a des Krankenhausfinanzie-

rungsgesetzes und in § 11 genannten Ausbildungs-
stätten sowie sektorenübergreifende Versorgungs-
einrichtungen ausweist,“.

cc)	 In Nummer 6 wird das Wort „und“ am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

dd)	In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch das Wort 
„und“ ersetzt.

ee)	Folgende Nummer 8 wird angefügt:
„8.	 Krankenhäusern Koordinierungs- und Vernet-

zungsaufgaben zuweisen kann.“
c)	 Absatz 3 wird aufgehoben.

d)	 Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst:
„(3) Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsver-

waltung kann den Medizinischen Dienst mit der Prüfung 
eines Krankenhauses gemäß § 275a Absatz 1 Satz 1 Num-
mer  4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch beauftragen. 
Der Auftrag muss die diese Prüfung rechtfertigenden An-
haltspunkte sowie den konkreten Gegenstand und Umfang 
des Prüfauftrags umfassen. Das Krankenhaus ist zur Mitwir-
kung verpflichtet und hat dem Medizinischen Dienst die 
ordnungsgemäßen Prüfungen nach Satz 1 auch unangekün-
digt zu ermöglichen sowie Zugang zu den Räumen und den 
Unterlagen zu gewähren.“

3.	 § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a)	 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwal-
tung stellt die Aufnahme oder Nichtaufnahme eines Kran-
kenhauses in den Krankenhausplan einschließlich näherer 
Bestimmungen insbesondere zur Beteiligung eines Kran-
kenhauses an der Notfallversorgung, zu den zu erbringenden 
Leistungsgruppen und zu den besonderen Aufgaben gegen-
über dem Krankenhausträger durch schriftlichen Bescheid 
fest.“

b)	 Folgender Satz wird angefügt:
„Die Klage gegen Bescheide nach den Sätzen 1 und 3 hat 
keine aufschiebende Wirkung.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 13. Mai 2026

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r

Fünftes Gesetz
zur Änderung des Landeskrankenhausgesetzes

Vom 13. Mai 2026


